
Mitgliedsbeiträge der Sektion Biberach des Deutschen Alpenvereins (DAV) e. V. ab 01.01.2025

Bezeichnung Kategorie 1 Kat.Nr. Voraussetzungen
Jahres-
beitrag

Aufnahme-

gebühr 2

Vollmitglied A 1000 Ab dem vollendeten 25. Lebensjahr 79,00 € 15,00 €

Partnermitglied B    2000 4 Ehe- / Lebenspartner/in von Vollmitgliedern der Sektion Biberach 45,00 € 15,00 €
Bergwacht B 2400 Aktiv bei der Bergwacht (auf Antrag und jährlichem Nachweis) 45,00 € 15,00 €
Senioren B 2600 Senior/in ab dem vollendeten 70. Lebensjahr (auf Antrag) 45,00 € 15,00 €
Gastmitglied C 3000 Als Mitglied der Kategorie A-/B einer anderen Sektion angehörig 32,00 € 15,00 €

C 3100 Asylbewerber und Geflüchtete (auf Antrag) 0,00 € 0,00 €

Junioren D    4000 3 Vollmitglied ab dem 19. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr 42,00 € 15,00 €

Kinder & Jugendliche K / J    5000 3 Kinder / Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 25,00 € 0,00 €

Kinder & Jugendliche K / J    7000 3 Kinder / Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 0,00 € 0,00 €
wenn ein Elternteil Mitglied der Sektion Biberach ist

Schwerbehindert K / J 7700 Kinder schwerbehindert auf Lebenszeit 0,00 € 0,00 €
B 2700 Ab dem 18. Lebensjahr (gegen Vorlage eines gültigen 45,00 € 15,00 €

Schwerbehindertenausweises mit mindestens 50 %)

Für jedes Mitglied, auch Kinder / Jugendliche einer Familie, wird eine individuelle Anmeldung benötigt!

1 Kategorie-Einstufung: maßgebend ist das Lebensalter am 1. Januar des laufenden Kalenderjahres
2 Aufnahmegebühr: einmalig bei Neueintritt, entfällt bei Sektionswechsel
3 Mitglieder der Kategorien 4000, 5000 und 7000 werden mit Vollendung des 25. bzw. 18. Lebensjahres automatisch in die nächsthöhere Kategorie eingestuft
4 Voraussetzung für eine Partnermitgliedschaft sind ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Bankverbindung.

Weitere Informationen:

1. Bei einer Anmeldung ab 1. September zahlen Neumitglieder für den Rest des Jahres nur noch den halben Mitgliedsbeitrag

2. Eine neue Mitgliedschaft für das Folgejahr ist ab dem 1. Dezember möglich (Dezember = Bonusmonat)

3. Bank- und Bearbeitungsgebühren werden bei nicht eingelösten Lastschriften dem Mitglied berechnet

4. Kündigungsfrist: 3 Monate zum Jahresende (bis 30. September). Die Mitgliedschaft und der Versicherungsschutz enden dann zum 31.12. des laufenden Jahres


